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..'N 5t.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das der Firma A.

Dülken, vormals Franz Schily in Düsseldorf ertheilte Erfin¬
dungs -Patent

Oldenburg , den 18. April 1876.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß der
FirmaA. Dülken, vormals Franz Schily in Düsseldorf ein
Patent auf ein Instrument zum Auflegen von Treibriemen,
nach Maßgabe der beim Staatsministerium, Departement
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des Innern , niederlegten Zeichnung und Beschreibung, so¬
weit dasselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu
betrachten ist, für das Großherzogthum auf die Dauer von
fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß
das Patent erlöschen soll, wenn nicht binnen Jahresfrist, von
heute angerechnet, nachgewiesen wird, daß dasselbe innerhalb
des Deutschen Reiches zur bleibenden Anwendung gekom¬
men ist.

Oldenburg, den 18. April 1876.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von  Berg.

Brauer.

..N 52.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Anerkennung

der in den norwegischen Schiffspapieren enthaltenen Vermeffungs-
angaben in den diesseitigen Häfen.

Oldenburg , den 20. April 1876.

Nachdem von dem Deutschen Reiche mit der Königlich
Norwegischen Regierung eine Vereinbarung wegen gegenseiti¬
ger Anerkennung der nach dem neuen Schiffsvermessungs¬
verfahren bewirkten Vermessungen getroffen worden ist, find
für die auf Grund der norwegischen Instruction für die
Schiffsvermessung vom6. November 1875 vermessenen, der
norwegischen Handelsmarine angehörigen Schiffe die in deren
Meßbriefen (Älaulebrsve) enthaltenen Angaben über den
Netto-Raumgehalt(Netto-Ol-s-sAtiAlleä) in allen hiesigen
Häfen ohne Nachvermessung als gültig anzuerkennen.

Oldenburg, den 20. April 1876.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

Brauer.
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.M 53.
Bekanntmachung des Staatsmimsteriums , betreffend die Außerkurssetzung

von Scheidemünzen der Thalerwährung.
Oldenburg , den 21 . April 1876.

Indem das Staatsministerium eine Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 12 . d. Mts . , betreffend die Außerkurs¬
setzung von Scheidemünzen der Thalerwährung (Reichsgesetz¬
blatt S . 1621 , nachstehend zur besonderen Kunde der Ein¬
gesessenen des Herzogthums bringt , macht es bekannt , daß
die Großherzogliche Hauptkassen -Verwaltung Hieselbst und die
einzelnen Großherzoglichen Amtsrezepturen des Herzogthums
beauftragt worden sind , die bezeichnten Münzen während der
Zeit vom 1. Juni bis Ende August 1876 nicht nur nach
deren in der Bekanntmachung angegebenen Wertsten in Zah¬
lung zu nehmen , sondern sie auch gegen Reichs - oder Landes¬
münzen umzuwechseln.

Nach dem 31 . August 1876 werden derartige Münzen
auch von diesen Kassen überall nicht mehr angenommen.

Oldenburg , den 21 . April 1876.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Ruhstrat.

B rauer.

Bekanntmachung,
betreffend die Außerkurssetzung von Scheidemünzen der

Thalerwährung vom 12 . April 1876.

Auf Grund des Artikels 8 des Münzgesetzes vom 9.
Juli 1873 (Reichsgesetzblatt S . 233 ) hat der Bundesrath
die nachfolgenden Bestimmungen getroffen.
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8 1.
Die '/^ Groschenstücke der Thalerwährung, die '/Zo,

'/,2 Thalerstücke und alle übrigen, auf Nicht mehr als 's,--
Thaler lautenden Silberscheidemünzen der Thalerwährung,
welche noch gegenwärtig gesetzliche Zahlungsmittel sind, gelten
vom 1. Juni 1876 ab nicht ferner als gesetzliche Zahlungs¬
mittel.

Es ist daher vom 1. Juni 1876 ab, außer den mit der
Einlösung beauftragten Kassen, niemand verpflichtet, diese
Münzen in Zahlung zu nehmen.

§ 2 .

Die im Umlauf befindlichen, in dem tz 1 bezeichnten
Münzen werden in der Zeit vom 1. Juni bis 31'. August
1876 von den durch die Landes-Centralbehörden zu bezeich¬
nenden Kassen derjenigen Bundesstaaten, welche diese Münzen
geprägt haben, oder in deren Gebiet dieselben gesetzliches
Zahlungsmittel sind, nach dem in Artikel 15 Nr. 3 des Münz-
gesetzes vom 9. Juli 1873 festgesetzten Werthverhältnisse für
Rechnung des Deutschen Reichs sowohl in Zahlung genom¬
men, als auch gegen Reichs- oder Landesmünzen umge¬
wechselt.

Nach dem 31. August 1876 werden derartige Münzen
auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur Um-
wechselung angenommen.

8 3.
Die Verpflichtung zur Annahnie und zum Umtausch

G 2) findet auf durchlöcherte und anders als durch den ge¬
wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, imgleichen auf
verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Berlin, den 12. April 1876.
Der Reichskanzler,

v. Bismarck.
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